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Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 6. 12 und 13 der Ver-

«rdnung Uber die Polizei-Verwaltung i» den ne»
erworbenen LandeStbeile» vom 20. September 1867
(G. S . S . 1529) und der Ztz 187 und 139 des
Gesetzes über die allgemeine LandeSverwaltnng
vom 30. Juli 1883 (G. S . S . 195) verordne ich
Mt Zustimmung des Bezirks-Ausichusies für den
Umfaug de» Regierung« - Bezirkes Wiesbaden
was folgt:

§1 - Gegenstände, Stoffe und Zubereitungen
>edrr Art. ») deren Feilbalten und Verkauf gefetz-
lich beschränkt ist, Kaiserl. Verordnung vom
32. Oktober 1901 (R. G. Bl. S . 380), b ) deren
Bestundtheile und Zusammensetzung weder durch
ihre Benennung oder Ankündigung erkennbar
gemocht werden, noch allgemein bekannt sind, oder

benen Wirkungen beigeleat werden, welche sie
nicht besitzen, dürfen al« Mittel gegen Krankheiten
"" d Körperschäden bei Menschen und Thieren nicht
öffentlich angekündigt oder angepriesen werden.

8. 2. Zuwiderhandlungen werden, sofern die
gesetzlichen Bestimmungen nicht eine böbere Strafe
««drohen, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk.. im lln-
vcnnögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

. 8 3. Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft. Die Volizei-
Berordnmig vom 19. Juli 1899 (Amtrbl. S . 293)
wrrd vom gleichen Zeitpunkte ab anfgchoben. *

Wiesbaden , den 16. Mai 1902.
Der Regierungs-Präsident. In Vertr.: gcz. Bake.

Fuhrwerke benutzt werden. Die Milchgefäße müssen
aut dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten ge-
schlossencn, mit Zink ansgeschlagenen Raum unter¬
gebracht teilt, in welchem sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

ZN dem für die Milchgefäße bestimmten Raume
bflTr  outzer den zur Beinitziing bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untergebracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gefpül, Küchenabfälle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenständ« dürfen auf
dcmMilchwagen nur vollkommen abgesondert, und
auch überhaupt nur dann mitgeführt werden, wenn
sie sichm Gefäßen mit dicht schließenden Deckelnbefinden.

. Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
Wieder dicht zu schlicken und von etwa außen
w"kn anhaftendem Schmutz oder Theileu des
Inhalts sosort zu reinigen.

Bekanntmachung.
Zu den vielen Rebschädlingen, denen die Reben-

»stanzungkn ausgesetzt sind, gehört auch der
Draubenpilz (Oidium tacken , Mehlthau,
Arscherich, Traubenkraukheit) .

Das ^Oidium befällt beim Weinstock zuerst
junge. grüne Triebe, sodann überzieht es die Blätter
sind Tranbenbeercn mit einem feinen, dichte», bläu-
lich-weiß-grauen, ftaubähiilichen Pilzgewebc; wo¬
durch die Beeren späterhin zum Amplatzen gebracht
werden und abfterben.

Zur Bekämpfung dieses verderblichen mikros¬
kopischen Pilze« hilft sicher rechtzeitiger und richtiges
Schwefeln. Di« Weinstöcke sind, sobald dst ersten

de« Pilzes erscheinen, bei warmem, wind¬
stillem Wetter mit gemahlenem Schwefel vermittelst
« . A ^ wefelblasebalg« zu schwefeln, sodaß alle
Rebtheile fein bestäubt sind. Diese« ist zu Wieder¬
bolen. wenn durch Reaen oder Wind der Schwefel
von den Blättern entfernt wurde. *

Wiesbaden, den 15. Mai 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr. : Falcke.

Bekanntmachung.
Es sind neuerding«mehrfach Zuwiderhandliingeii

gegen die Bestimmungen der Polizei-Verordnung
vom 1,  Auälist 1889 dadurch vorgekommen, daß
auf Grundstücke» Entwäfferunosarbeiten ohne
baupolizeiliche Genehmigiingansgefübrtwordensind.

!;m Jntereffe der Betbeiligten wird darauf
anfmerkfam gemacht, daß die Herstellung, Er¬
neuerung oder Vcränderuno einer Krnndstücks-
EntiErimg oder eines Theils derselbe», cin-
ichlietzlich der oberirdischen Anlagen, nur auf
Grund einer polizeilichen Erlanbniß erfolgen darf.
... „Zuwiderhandelnde werden bestraft, auch können
d,e Arbeiten zwangsweise eingestellt werden. *

Wiesbaden , den 1. Avril 1902.
Der Polizei -Pr äsident. In Vertr : Falcke.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei-Verordnung
über den Verkehr mit Milch von, 28. November 1889.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Anordnung vom 20. September 1867 über die
Vol̂ ei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
tbe,len, sowie der §§ 143 und 144 des Gesetzes
"°er dre allgemeine Lande«-Verwaltung vom

3nl,_1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde-
ratbr für den Polizeibezirk Wiesbaden nachstehende
Polizei-Verordnuna erlassen:
m ,.D.'e 88 2 Absatz 1. 7 und 9 Absatz1 der
^ " ^ ^ " rdnung über den Verkehr mit Milch
vom 28. November 1889 erbalten vom1. Juni 1890
ab die aus dem nachstebenden Neuabdrncke dieser
Verordnung ersichtliche abgeänderte Fassung:

8 1.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

«« faStn aufbewahren, in welchen dieselbe keine
stemdartmen Stoffe ausnebmen kann. Gefäße aus
^ " r. Messing oder Zink, Tbongetäße mit ver-

Glasur, gußeiserne Gekäße mit bleihaltiger
Mail sind zn dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Al« Transvortgefäßefür die Milch dürfen

Mr gi' t gearbeitete hölzerne, ferner Weißblcch-
°d-r Gla,getane, als Meßgefäße n»r Weißblech-
maße verwendet werden. Di- Transport - und
Meßgefäße, mit Ausnahme der Glasgefäße,
muffen so wette Oeffnnngen haben, daß sie bequem
wlt der Hand gereinigt werden können.

Die an den Transvortgesäßen etwa vor-
oandenei, Zapskrahnen dürfen nur au« Holz, Kupfer
oder Messina bestehen. Bei Zapskrahnen au«
o- -I ober  Aising muß durch eine gut deckende
Zmnstmcht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zu dem Transporte der Milch nach »iid in
Stadt , soweit derselbe nicht mittel« der Eisen-

nah» erfolgt, dürfen nur mit einem stet« sauber
?u haltenden Lack- obcrOelfarbcnaiisirichversehene

§ 5-
Die MilchgefSßrcinmedes Wagens müssen

ebenso wie die zum EinsteNen der Milchflaschen
dienenden Fochkasten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reiiiignug unterzogen werden.

8 «.
Milchgefäße dürfen aus Straßen oder in kiai,s-

fliireii Sofcn und Thorfahrtcn nicht ohne Aufsichtausgestellt werden.
8 1.

rrt. r^ u?  Haushaltungen , in welchen sich an
Evolcra. Pocken, Ttzpbns, Fleckficber. Scharlach
oder Diphlhcritis Erkrankte befinden, darf Milch
so lange nicht in de» Handel gebracht werden,

Bescheinigung des zuständigen
Kreisphtzsikns darüber beigebracht ist, daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Hansbaltnna entfernt ist,
und dast eine vollständige Desinfection der
Wohnraume, sowie der in der Milchwirth-
schast zur Benutzung kommenden Gegen¬stände stattgefunde« hat.
^ „^ 5AE ^ i-Direetion kann den Verkaufvon Milch aus solchen Grundstücken ver-

^ ^chen gesundheitsschädlicheZustande herrschen, welche nach dem Gttt-
a^teir des zuständigen Kreisphhfikus an¬
steckende Krankheiten hervorzurnfen ge¬eignet find. ”

Das Einbringen von Milch noch Wiesbaden
aus Ortschaften, in welchen eine der im Absatz1
erwähnte» Krankheiten evidemisch austritt , ist so

der zuständige Kreis-
dlMstkus beschemtgt hat, daß die Epidemie
crroschen rst.

§ 8.
Verkaufsläden und andere Räume, welche zur

Aufbewahrung der Milch bestimmt sind, müssen
stets sorgfältig rein gehalten und qelüstet werden
Sie butten i» keinem Fall als Schlaf- oder
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgefäßêdürfen nicht offen aufgestellt
werden, und cs darf zum Reiniaen derselben nur
ganz reines und abgekochtes Wasser zur Vcr-

I tvendunq kommen.
§ 9-

. Ä ®jc  Verkäufer von Milch sind ver-
die von ihnen feil qehaltene»

Milchsorte» entweder als „volle Milch",
oder als „Magermilch", oder als „saure
sdicke) Milch", oder als „Buttermilch",
oder als „Rahm" ausdrücklich zn bezeichnen
uvb die für jede Sorte bestimmten Milch-
gefaste durch eine entsprechende deutliche
»nd nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬zeichne«.

Die zum Verkaufe gebrachte „volle Milch"
muß einen Fettgehalt von mindestens3 vCt. haben.
Milch von einem geringere» Fettgehalte dark ebenso
wie die abgerahmte Milch nur unter der Bezeich¬
nung „Magermilch" feilgchaltcn oder verkauftwerden.

Werden geschlossene Milchwagen in Gebrauch
genomineii, so ist die betr. Aufschrift auf diesen
an den betr. Krahne» anzubringen.

8 10.
Bittere, schleimige, blaue oder rothe Milch,

sowie die Milch von Küben, die an Maul - »Nd
Klauenseuche. Perlsucht. Pocken, Gelbsucht, Ranich-
brand, an Krankbeiten des Euters , säuliger Gebär-
ni»ttere»tziiiidii„g, Pyämie, Septieämie, Vcr-
gistnngen. Milzbrand oder Tollwuth leiden, darf
weder feilgebalteii noch verkanst werden.

Ebenso ist das Feilbalten oder Verkaufen von
Milch, welche kurz vor oder innerbalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen wird, verboten.

Ortsstatut,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs¬

schule in Wiesbaden.
Aus Grund der S§ 120, 142 und 150 der

Gewerbeordnung für da« Deutsche Reich in der
Fassung de« Gesetzes, betreffend Abänderinig derGe-
werbcordnung vom 1. Juni 1891(Reichs-Gesetzblatt
Seite 261 und folgende) wird nach Anhörung bc-
theiligter Gewerbetreibender und Arbeiter»nd unter
Ziistlmnmng der Stadtverordneten-Versammlung
mr den Gemeindebezirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt:

8 1.
I . , 2Ille im gedachten Bezirke sich regelmäßig auf-

valtenden gewerblichen Arbeiter(Geselle», Gebülfen,
Lehrlinge, Fabrikarbeiter), mit Ausnahme der
^ehrliiM und Gehülfen in Handelsgeschäften, sind
verpstichtet, bis zum Ende des Schuljahre«, inner-
lialb denen sie da« 17. Lebensjahr vollenden, die
wer,elbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort-
bildungsichule an den festgesetzten Tagen und
Stunden zu besuchen und an dein UnterrichteTheil zu »ebmen.

. Die Festsetzung der Tage und Stunden des
Unterrichts erfolgt durch den Magistrat und wird

Organ für die amtlichen Bckaniitmachuiiaen
des Magistrats zur öffentlichen Kcmitniß gebracht.

«> . 8 2.
r ê rc’t t £on  tiefer Verpflichtung sind nur
solche gewerbliche Arbeiter, die den Nachweis führe»,
dag sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten be¬
sitzen deren Aneignung das Lehrziel der Anstaltvuoet.

8 3.
f , .^ werbliche Arbeiter, welche das fortbildungs-
lchulpflichtige Alter überschritten haben oder in dem
Gemeilidebczirke nicht wohnen, aber beschäftigt
cn- iü.' ^ nn~ ; 1?enn  der Platz auSreicht, aufihren
Wunsch zur Tbeilnabme am Unterricht zugelassen
werden. Der Schulvorstand(Kuratorium) bestimmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
< des regelmäßigen Besticke?
der Fortbildung,schule durch di- dazu Pervflichtcte»,

! ^ Eemng der Ordnung in der Fort-
wldi,iigs,»ule n»deines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestimninnaen erlassen:

JjHc öum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeit-r müssen sich -i,
den fur sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
eiiistnden und dürfen sie ohne eine nach dem Er-
mctten der Schulleitung ausreichende Entschuldigung
nicht ganz oder zum Tbeil versäumen.

2). Sie müflcn die ihnen al« nötbig bezeichneten
.̂crnmittel in den Unterricht mitbringen

L,S >e haben die Bestimmungen de« für die
befDT(5eiT>nn{lS,<̂Ûe tr̂ a ê"e" Schulreglementr zu

4) Sie müssen in He Schule sauber gewaschen
und IN reinlicher Kleidung kommen.

. dürfen den Unterricht nicht durch im-
gebuhrlichesBetrage,, stören und die Schnlntensilien
lind --ebrmiNcl„,» t verderben oder beschädigen.

v) tzoie boben sich auf dem Wege zur Schule
nnd von der Schule jedes Unfugs und Lärmens zu, enthalten. °

Zliwiderbandliingeii werden nach tz 150 No 4
v-e„ «' ^ " ^ Ordni'na in der Fassung des Gesetzes.

i o , Ab-inber,mg der Gewerbeordnung
J . ' " 'Ni 1891 (Reichs-Gesetzblatt Seite 287)

mit Geldstrafe bis z„ 20  Mark oder im Unver-
inogeiissalle mit Hast bis zu drei Tagen bestraft,

esOllcn<1* ?' ^ dlicheii Bestimmungeneiltehöhere Strafe verwirkt ist.
8 5.

« t ~unb, . Vormünder dürfen ihre rum
V'Û >"fVt or*f’tlb,,nft *^dE,1,rc v-rvflichteteii Söhne

ihnJ 1T̂ “} ,belL ," ?.t hf100" abhalten. Sie haben
gewähren dazu erforderliche Zeit z»

8 6.
Die Gewerbe-Unteriiebmer haben feden von

belchoitioken noch vorstehenden Bestimmungen
1) Imulpflichtigen gewerblichen Arbeiter spätestens

am t>. Tage nachdem sie ihn angenommen haben,
zum Eintritt ,n die Fortbildnnasschule bei dem
Magistrat aiizmnelden und fvätestens am 3. Taae
nachdem sie ihn aus der Arbeit enilassen haben, bei
dem Magistrat wieder abrumelden. Sie bobe» die
zum Besuche de- FortbildungsschuleVerpflichteten

entlasfen. daß sie recht-
in. n "'/ ' enorderlich. gereinigt lind UM-gekleidet im Unterricht erichemen können.

die im § 7 vorgeschriebene Bescheinigmig dann nicht
mitgeben, wenn der Schulpflichtigekrankheits-
balber die Schule versäumt hat, werden nach
8 150 No. 4 der Gewerbeordnmig in der Fassung
des Gesetzes betr. die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs- Gesetzblatt
Seite 287) mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder
jnt Unvermögensfallemit Haft bis zu drei Tagenbestraft.

Wiesbaden, den 28. Januar 1897.
Der Magistrat, v. Jbell.

Bestätigt durch Beschluß der Betirks-Ausschusse»
zu Wiesbaden vom8.Februar 1897, J .-Nr.B.A.358.

Vorstehendes OrtSstatut wird hierdurch wieder¬
holt veröffentlicht.

Anmeldungen sind auf dem RathhanS»
Zrmnrer No. 3, zu bewirken. *

Wiesbaden , den 16. Avril 1902.
Der Magistrat.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des Kanalnetze« der Stadt Wiesbaden.
^ Die §§ 10 und 11 des Ortsstatuts vom
11., Avril 1891, betreffend Neukanalisation, werden
aut Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-
Versammlungvom 6. Juli — 5. Oktober— 1900
ausgeho den. Dagegen greifen folgende Bestimmungen
Platz:

81-
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke, die nach Maß¬
gabe der volizeilichen Vorschriften an die städtischen
Knnale bereits angeschloffen sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen, ist als Vergütung für die
Benutzung des städtischen Kanalnetzes eine Gebühr
an die Stadtkaffe zu entrichten.

8 7.

8 11.
Zusätze von Stoffe», welche die Holibarkeit

der Milch besardern sollen, wie Natron, Borsäure,
Salicylsäure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach niideren Gesetze» und Ver-

ordniinae», insbesondere nach dem Nahrnngsmittel-
gesetze vom 14. Mai 1879, eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, weiden Uebertretungen dieser Ver¬
ordnungen mit Keldstrosc von 3 bis 30 Mk. oder
mit verbältnißmäßiaerfrnrt geabndet. »

Wiesbaden , den 8. Mai 1890.
Der Polizei-Präsident, v. Rheinbaben.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 15. Mär , 1901.

Der Polizei-Präsident, v. Rativor.

*Unternehmer haben einem von ihnen
beschatt,aten gewerblichenArbeiter, der durch
Krankheit am^ Besuche des Unterrichts gehindert

ist, bei dem nächsten Besuche der Fort-
«k hierüber eine Bescheinigungmit-

1 w usie wünschen, daß ein aewerblicher
Arbeiter ans dringenden Gründen vom Besuche de«
Unterrichts für einzelne Stunden oder für länaere
P c'*^ ",nbc." >"erde. so haben sie die« bei dem Leiter

Zeitigz„ beantragen, daß dieser
einholen kann^ ®ntf̂ eiblt,,9 der Schulvorstandes

§ 8.
Eltern und Vormünder, die dem8 5 entgegen-

bandeln, und Arbeitgeber, welche die im 8 6 vor-
geichriebeiien An- nnd Abmeldiingen überhaiipt
nicht, oder rechtzeitig machen, oder die von

beschatt,ßten, schnlpftjchtiae» Lehrliiige, Ge-
lellen, Gehulien nnd Fabrikarbeiter vbne Erlanbniß
aus irgend einem Grunde veranlassen, den Ilnterrichk
ganz oder zuni Theil zu versäumen, oder ihnen

Fälligkeit der Gebühr.
Die Gebühr wird fällig:

») für bisher an dar städtische Kanalnetz ent¬
weder gar nickt oder dock nicht den polizei¬
lichen Vorschriften entsprechend angeschloffene
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiten,

b) für bereit« angeschloffeneGnmdstücke, sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagende«
Grundstücks ganz oder tbeilweise erneuert
oder einer Veränderung unterzogen werden,
zu deren Ausführung die baupolizeiliche Ge¬
nehmigung eingeholt werden muff. Dabei
0t es ohne Belang, ob die Einmündung in
den Straßenkanal an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83 .
Betrag und Berechnung der Gebühr.

Die Höbe, der Gebühr bestimmt sich nach der
troffemrontlänae des betreffenden Grundstück»

nnd beträgt für den lanstnden Frontmeter 25 Mk.
Bei Eckgrniidstücken und Eckbäuiern wird die längere
Front berechnet. Für Grundstücke, welche an mehr
als zwei Straßen , oder welche, ohne Eckgrundstücke
zu sein, an zwei Straßen liegen, werden die
^traßeufrontlänfleii znsammenaerechnet, doch ist der
Magistrat berechtigt. im Einzelfall eine oder mebrere
-vronten bei der Berechnung der Gebübr außer An¬
satz zn lassen.

Ist die Straßenfront aerinaer als die Hau«-
frout . so benutzt sich die Gebühr nach der Längeder HaiiSfront.

?nr Grundstücke in den Landbausguartieren
soll icdoch die Gebübr bei engränmiaer BebaunnaS-
weite mindestens 400 Mk.. bei weiträumiger Be-
bauunasweise mindestens 560 Mk. betragen, auch
wenn weder die Haus- »och die Straßenfront das
Man non 16 oder non 20 Meter» erreichen. Für
die ,c-kststellnna der Frontlänaen eine« Grundstück»
ut die Eintbeilnng und Bezeichnnna im Stockbuch
oder die sonstiae amtliche Bezeichnnna nickt allein
entscheidend. Es ist vielmcbr die ganze Front der
tbatiachlich mit dem ,n entwässernden Gebäude
winhichaftlich rnsammenbänaendenLiegenschast,
einerlei, ob solche mebrere Griindstncksnummern
tragt , oder nicht, und ob dieselbe an?Hof. Garten,
Park oder anderen Flächen bestebt, maßgebend.

Wird die Froiitlänqe einer beitraasvflichtigen
Grundstück? nachträglich dadurch vergrößert daß
ein Nachbarariindstück. für welches noch keine Ge-
bübr entrichtet ist. wirthschaftlich mit ihm vereinigt
wird, so erweitert sich die Zahlnnqsvflichtnach
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

. Befreit von derKebübr sind diejenigen Grund¬
stücke oder KnrndstLckrtbeile. für die ein Beitrag
»u den Kosten der Grnndstückseutwässeruiig nach
den bisher geltenden stawariichen Bestimmungen
oder ans Grnnd besouderer Vereinbarmlgbereit»
gelentet worden ist.

8 S.
.Haftbarkeit.

Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr
fl? f -!1-j , eingetragenen Eigenthümer de«
Griindstiicks hafte» der oder die RechtSnachsolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

. „ Dem Abgabepflichtigen stebe» die im 8 69 ff.
b^ ^ °E >niialabgabengeseher bezeichneten'Rechts-

8 7.
.... Diese« Ortsstatnt tritt mit den,Tage derVer-
onentlichniig in Kraft. Der Magistrat.



Seite 2. 24 . Juni 1902. Amtliche Anzeigen des Wiesbadener Tagblatts. 4. Jahrgang. No. 7».

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 1b. bis einschl. 22. Juni 1902.

Laser
Stroh
Heu .

Ochse«
Kühe:

I. KrnchtwarLt.
.J ). 100 St.
. „ 100 .
. M 100 „
II. Viekmarkt.
I. Qualität . p. 50 K.

QualitätI.
n.

50
50
50
P-Schweine

Halber .
Hcmnuül . " ”
m IH . Kictuälie».
» "«er . jj- St“.

. . . P. 25 St.
Kaud.kase . 100„
Fabrrkkäsr . . . . .  IM ,
Eßkartoffeln . . . p. IM St.
Neue Kartoffeln . . . p. K.
Zwiebeln.
Zwiebeln. p. 50 St.
Blumenkohl . . . . p. St.
Kopffalat . . .

Wiesbaden , den 21. Juni 1902.

Bekanntmachung.
Aus städtischen Fonds sind 163 .000 Mk.

auf erste Hypothek gegen doppelte gerichtliche
Sicherheit zu 4 °/0 alsbald anszuleihen.
Anmeldungen werden im Rathhause, Zimmer
No. 23, entgegengenommen. §292

Wiesbaden , den 21. Juni 1902.
_ Der Magistrat

Bekanntmachung.
Dannerstaa . den 3. Juli d. I . , Vor-

mutags 11  Ubr, soll eine Gcke der Humboldt- und
Jxtjbotxnitraüc  belegene städtische Bauvlatzstäche
m dem Rathhause hier auf Zimmer No. 55 öfsent-
llch mnstbretend versteigert werden. Eine Zetch-
nunfl uud die Bedingungen liegen auf Zimmer
No. 51 daselbst zur Einsicht offen. *

Wiesbaden , den 17. J „ni 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

a»u.nS. Niedr.
Preis. Höchst.Preis.

Niedr.
Preis.

* .A A 4t
18 80 18 80 Gurken . . . . p. St. 30 12680 640 Spargel . . . . . p. K. 1 —509— 8— Grüne Bohnen . 1_ —60

Grüne Erbsen. . —50 _ 40
72—- 70— Wirsing . . . . —35 30
67_ 65— Weißkraut . . . _ 50 40
66— 65— Rotbkront . . . . p. K. —— _ —
59 56— Gelbe Rüben . . —— _ —
124 1 16 Weiße Rüben . . _ _ _ —
150 1 10 Kohlrabi, obererd. . * " tw 50 46
128 120 Kohlrabi. . . . —-

Grünkohl . . . « w __ _ —
240 2 Römisch-Kohl . . , . " " —16 —12
150 125 Petersilie» . . . —50 _ 40
7— 4— Borre . . J?.J St. _ 5 — 3
4— 3 50 Sellerie . . . . _ — _ _
6S60 6— Kirschen. . . . . v K. 1_ —60—24 —18 Erdbeeren . . . 4_ i 60_ 30 —28 Stachelbeeren. . 40 38

13_ 13— Trauben. . . .
-j

50 —20 Aepstl . . . . " " 250 i 50
8 — 3 Birnen . . . . l !20 70

p. St.Zwetscben . . . .
Kastanien . . . .
Eine (Sans . . . .
Eine Ente . . . .
Eine Taube. . . .
Ein Halm . . . .
Ein §>nbn . . . .
Ein Feldhuhn . . .
Aal.
Leckt.
Backfische. . . .

IV. Arad n«d 5Sen.
Schwarzbrod: Langbrodp. 0^ St.Q

, p. St.

Rnndbrod 0 >̂St.o
Weißbrod: ->. 1Wasserweck. !

b. 1 Milckbrödcken.
Weizenmehl: No. 0 . p. IM K.

. I - , 100
. II . . 100 .

Stets!’ «iedr.
Preis.

* A

—
70

—
50

180 i 60o 20 i 60
280 27o
3 — 2 —

.- 80 —50

_ 15 13
— 52 — 43
— 13 — 13
— 45 ,—45
— 3 — 3
— R — 3
32 50 30—
28— 28—
26— 26—

Roggcnmehl: No. 0 . J>. 100 St.
•• I . „ 100 „

V. I -Ieif« .
Ochsenflcisch: von der Keulep. K.

Banckfleisch. „ „
Kuh- oder Rindfleisch. . „ „
Schweinefleisch.
Kalbfleisch. „
Hammelfleisch.
Sckasffeisch. '
Dörrfleisch.
Solberflcisch. “ "
Schinken. . . „ „
Sveck(geräuchert) . „
Schweineschmalz. . . . . .
Nicrenfett . „
Schwartenmagen: frisch.

. geräuchert. .
Bratwurst . .
Fleischwurst. „
Leber-u. Blutwurst: frisch „ .

aeränchert„ ..
Stäbt . Accise-Amt

Höchst.
Preis.

Niedr.
Preis-
A 4

25— 24 50
22 50 22—

152 144
136 128
136 132
180 160
160 140
140 120
1 10 1—
180 160
180 160
2 — 184
184 180
180 160
1 — — 80
2— 160
2 — 180
180 160
1 60 140

— 96 — 96
2 — : i 80

Bekanntmachung.
Dir Wiesbadener Baugenossenschaft„Eigen-

oen" beabsichtigt aus ihren Gnindstücken im
Tennelbachthale, Gemarkung Sonnenberg, Lagerb.-

52—M, mehrere Wohnbänser zu erbauen und
deshalb die Ertbeilung der Ansiedelungs-Genebmig-
""9 [§ 1 des Gesetzes betr. die Gründung»euer
Anfiedelunaen in der Provinz Heffen-Naffan, vom
11. Juni 1890 Gesetz-Samml. Seite 173) beantragt,
m , « ematz84 des genannten Gesetzes wird dieser
Antrag mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß
gegen den Antrag von den Eigentbümern, Nutzuuas-
und Gebranchsberecktigten und Pächtern der be¬
nachbarten Grundstücke innerbalb einer Präklufiv-
frtst von zwei Wochen—vom Tage der erstmaligen
Bekanntmachungan gerechnet— bei dem König!,
-.andratbsamt hier. Einspruch erhoben werden
kan« wenn der Einspruch sich durch Thalsachen
begründen laßt, welche die Annabme rechtfertigen,
datz die Ansiedelung das Gemeindeintereffe oder
den Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke
90̂ bem Feld- oder Gartenbau, aus der Forst-
wirtbichaft, der Jagd oder der Fischerei gefährdenwerde. *

Wiesbaden, den 17. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
_ Die am 17. Juni d. I . abgehaltene Der

steigern»» der Grnsnntznng von verschiedenen
Grundstücken im District „Altenweiher", an der
heroben- und Dotzheimerstraßc. sowie im District.Entenpsubl" ist genehmigt worden»nd wird
das ersteigerte Gros zur Einerntung überwiesen.
Die Steigpreise müffen innerhalb drei Tagen zur
Stadtbauvtkassegezablt werden.

Wiesbaden, den 19. Juni 1902.
__ _ _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 16. Juni d. I . abgehaltene Ver¬

steigerung der Grasnutznng von den Gräberfeldern
des ölten und neue» Friedhofes, sowie im District
.Stockwiese" ist genehmigt worden und wird
das Gras den Steigerern zur Einerntung über¬
wiesen. Die Steigpreise müffen innerhalb drei
Tagen zur Stadthauptkoffe gezahlt werden.

Wiesbaden, den 19. Juni 1902.
_ _ __ Der Magistrat.

fte

Bekanntmachung.
Nachdem eine besondere Pferdeschlächterei in

der städtischen Schlachthansaiilage eingerichtet
worden ist, haben Magistrat und Stadtverordnetcn-
Bersammlung die Schlachtgebübr für ei» Pferd
ans 3 Mk., die Wiegeaebnbr iiir ein lebendes
'ß'erb auf 20 Pf. und für ein Viertel eines ans-
grschlachteten Pferdes auf 10 Pf. festgesetzt.
-.-^Ll ^ I ''d,eiten»,a des Gebghrentarifs für die
städtische Schlachtbansanloge bat am 27. Mai cr
die Genehmiaung des Bezirksausschusses gefunden
und tritt mit dem heutigen Taac in Kraft, was
iltenmt*nr öffentlichen Kenntniß aebrocht wird.

Wiesbaden, den 15. J »ni 1902. *
__ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen der Emserstraßc

and der Vhilippsbergstraße. No. 9180 des Laaer-
bnchs. soll der auf dem Plane mit rother Farbe
angelegte Tbeil von AB einaezoaen werden.

Dieses Vorhaben wird gemäß tz 57 des In¬
stand,gkeitsaesetzes vom 1. Ananst 1883 mit dem
Anfugen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge¬
bracht.daß Einwendungen hiergegen innerbalb einer
mit dem 12. d. Mts. beginnenden Frist von vier
Wochen bei dem Magistrate schriftlich einznreichen.
oder im Rathhause. Zimmer No. 51, zum Proto¬
koll zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Emffckt aus. *

Wiesbaden, den7. Juni 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachturg.
Es wird bierdurch zur öffentliche» Kenntnis!

gebracht, daß die unterzeichnet« Kaffe am 18. »nd
23. eme» jeden Monats und. wenn einer dieser
Tag« auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, a» dem
diesem vorhergebendenWerktage, ferner an den
beiden letzte» Werktagen eines jeden Monats, sowie
am Geburtstage Sr . Majestät des Kaisers für das
Publikum geschloffen ist. Am 1. und 2. Tage
leb« Monats können wegen des starken Verkehrs
in Folge Pensionszahlmige» rc. bei der Kreiskaffe
kemerle, Einzahlungen gemacht werden. Die Kaffen-
stunden dauern von 8 bis 12 Ubr Vormittags

Wiesbaden, den 10. Juni 1902.
Königliche Kreiskaffe. Kirsten.

V»rstehende Bekanntmachung wirdveröffentlicht.
Wiesbaden, de» U. Juni 1902.

_ Der Magistrat. In Vertr.

Die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1902
werden soeben ansgetragen.

Die Erhebung deri . Rate erfolgt vom9. Juni
ab straßenweise nach dem auf dem Steuerzettel an¬
gegebenen Hebeplan.

Die Hebetage sind nach den Anfangsbuch¬
staben der Straffen wie folgt festgesetzt:

o P Q R am 21., 23., 24. Juni.
S T U V am 25., 26., 27. Juni,
W Y Z und außerhalb des Stndtberings

am 28. und 30. Juni.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß
die vorgeschriebene» Hebetage beiintzen. nur

dann ist rasche Beförderung möglich. *
Wiesbaden, 6. Juni 1902.

Städtische Stenerkasse,
__ Rathhans, Erdgeschoß, Zimmer 17.
StüdtischesLeihhans zu Wiesbaden,

Ncugaffe 6.
, Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

day das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
nur jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen aiebt
und daß die Taxatoren von 3—10 Uhr Bor-
rnittags und von 2- 3 Uhr Nachmittags
tm Leihhaus anwesend sind. *

Die Leihhaus-Deputation.

Kaufmännische Fortbildungsschule.
Durch Bekanntmachungvom 1. April d. I.

bat der Magistrat die hiesigen Handeltreibenden
ausgesordert, alle von ihnen beschäftigten, nach dem
Ortsstatut schulpflichtigen Personen, die seit dem
1- Januar d. I . bei ihnen eingetreten sind, binnen
stchs Tagen nach der ersten Veröffentlichung der
Aufforderung„nd alle i„ der Folge eintreiende»
schulpflichtigen Personen spätestens am sechsten
Tage noch deren Annabme, ,un>Eintritt in die
Fortbildiingsschnleim Rathhause, Zimmer No. 3,aiizumeldcn.

Wir geben dies wiederholt bekannt mit dem
Bemerken, daß bei Unterlaffnng der vorgeschriebene»
Anmeldung von uns Strafantrag gestellt werde».

Wiesbaden, den 14. Mai 1902. *
_Der Schulvorstand.

hiermit
*

Hest.

Verdingung.
.Die für den Straffen -Durchbruch der

Htidenmaner erforderlichen Arbeite» lind zwar
LooS I Asphaltirerarbeite»,

„ II Steinbanerarbeiten— Granit,
„ III desgl. Tuffstein und

. .. cother Sandstein,
* IV desgl. Basaltlava,* V Zimmerarbeiten.
„ VI Dackdeckerarbeite»,
„ VII Schlaffer- und Schmiedearbeiten
„ VIII Anstreicherarbeite»,

sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werde». Angebots- Formulare können
wahrend der Vormittags-Dienststunden im Rath-
hauie. Zimmer No. 41, eingeiehen, auch von dort
die LooseI, VI. VII und VIII ,inentgeltlich, sowie
gegen Baarzahlmig oder bestellgeldfreieEinsendung
von je 25 Pf. für die Loose II. III, IV „nd V von
unserem technische» Secretär Andres,, Mathhans
hier, bezogen werden. Derfchloffene und mit der
Aufschrift „H . A. 99 Loos " versehene Angebote
sind spätestens bis

Samstag, den 2». Juni 1902,
Bormittags 10  Uhr,

hierher eliizureichen. Die Eröffnung der Angebote
er>o>gt — unter Einhaltung der obige» Loos-
Reibeiifolge— in Gegenwart der etwa erscheinen¬
den Anbieter. Nur die mit deni vorgeschriebenen
und ausgefüllte» Verdingungs- Formular «>»-
gereichten Angebote werde» berücksichtigt. 8u-
schlagsfrist: 30 Tage. *

Wiesbaden , de» 16. Juni 1902.
Stadtbanamt , Abtlictlung für Hochbau.

Verdingung.
Für die Einfriedigung des Erweiterungs¬

baues der Mittelschule an der Luisenstraße
hiri,elbst sollen:

») die Herstellung„nd Anlieferung von Werk¬
stücken ans Granit — Loos I —

b) die Herstellung und Anlieferung eines
IckmiedeeisernenGeländers— Loos II —

soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver-
diingen werden. Angebotssormularekönnen
wahrend der VorniittagS-Dienstftunden im Rath¬
hause, Zimmer No. 41, eingesehen. auch von dort
gegen Baarzaklung oder bestellgeldfreieEinsendung
von 25 Ps: für jedes Loos von unserem technischen
«ecretar Andrest — Rathhans hier— bezogen
werden. Perschloflene und mit der Aufschrift
,»H. A. 101 Loos" versehene Angebote sind
spätestens bis

Samstag, den 23. Juni 1902,
Vormittags 12 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
jjjfplflt— unter Einhaltung der obigen Loos-Reibensolge—in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter. Nur die mit dem vorgeschriebene» und
ausgeiüllten Derdinaungsformulareingereichten
Angebote werden berücksichtigt.

Znschlagsfrift: 30 Tage.
Wiesbaden, den 16. Juni 1902.

Stadtbauamt , Abtheil,»ng für Hochbau.

Verdingung.
Die Ausführung der Maler- »nd Anstreicher

Renovirungsarbeitenin. Königlichen Tbeater
während der Ferien 1902 soll im Wege der öffent¬
lichen AliSschreibuug verdungen werden. Angebots-
Formulare, Verdingungs-Unterlagen und Zeich¬
nungen können während der VormittagS-Dienst-
stunden auf dem Bureau für Gebäude-Unterhaltung,
Friedrichstraße15, Zimmer No. 6. eingesehe». die
VerdingnngS-Unterlagen auf Zimmer No. 1 dess.
Bureaus bezogen werden. Verschlossene und mit
der Anischrift„<S. II. 7 Oe." versehene Angebote
sind spätestens dis

Samstag, den 2«. Juni 1902,
Bormiltags 10 Uhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebene» und
ansgesüflten Verdiiigunas-Formular eingereichten
Angebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 19. Juni 1902.
Stadtbanamt, Abth. für Hochbau.

Bürean für Gebäude-Unterhaltung.

Verdingung.
Die Ausführung der schmiedeeisernen

Treppen für de» Neubau des Bolksbadeö
an der Roonstraße bierielbst soll im Wege der
öffentliche» AliSschreibuug verdungen werden.
Angebotssormulare können während der Vor-
mittagsdienststunden im Rathhause. Zimmer No.41
einaesthen. auch von dort gegen Bnarzablung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf. von unserem
technischen Secretär Andreß— Rathhans hier—
bezogen werden. Verichloffeiie und mit der Aus-
ichrist „H. A. 100" versehene Angebote sind
spätestens bis

Dienstag, den 1. Jnli 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter. Nur die mit dem voraeschriebenen und
auSgefüllteil Verdiiigungsforiniilar eingereichtcn
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
30 Tage. *

Wiesbaden» den 19. Juni 1902.
Stadtbanamt, Abth. für Hochbau.

Verdingung.
Die Arbeite» zur Herstellung von9 lfd. Beton-

rohrcanal (Profil 45x30 am) und ca. 54 lfd.
desgl. (Profil 37,5x25 cm) in der Scbcffelstrcße,
vom Kaistr-Friedrich-Rliig bis zum Bahndamm
der Schwalbacher Eisenbahn, sollen im Wege der
öffenilichen Ausschreibung verdnugen werden
Angebotssormulare, VerdingiingSiiiiterlggenund
Zeichnungen können während der Vormittags¬
dienststunde» im Rathhause, Zimmer No. 77. ein¬
gesehen, die VerdingungSniiterloge» gegen Baar-
zahlung oder bestellgeldfreieEinsendung von 50 Pf
im Zimmer 57 bezogen werden. Verschlossene und
mit entsprechender Aufschrift versehene Angebote
sind spätestcnS bis

Dienstag, den 1. Juli 1902,
Bormittag« 11 Uhr,

hierher einznreichen. zu welcher Zeit die Eröffnnng
der Angebote in Gegenwart der etwa erscheinendeii
Anbieter erfolgt. Nur die mit dem vorgeschriebene»
»nd ansgesüllteii VerdingnnaSforinular einge-
reichten Angebote werde» berücksichtigt. Zuschlags-frist: 3 Wochen. *

Wiesbaden, den 18. Juni 1902.
Stadtbanamt,

Abth. für Eanallkationswesen.

Aecise -Rückvergütung.
Die Accise-Rückvergütungsbeträge aus vorigem

Monat sind zur Gablung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Laufe dieses Monat»
in der Abfertigiiligsstelle, Nengaffe6». Part ., Ein¬
nehmerei, während der Zeit von 8 Vorm, bi»
1 Nachm, »nd 3—6 Nachm, in Empfang genommenwerden.

Die bi» zum 30. d.M. Abends nicht erhobenen
Nccise-Riickvergütnngkiiwerden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisung
übersandt werden. *

Wiesbaden, den 10. Juni 1902.
Städt . Aeeise-Amt.

Der Umtausch der Schuldscheine gegen Wies¬
badener Stadt-Obligationen kann setzt in den Bor-
Mitlags-Dienststlinden bei der Kaffe vorgenommen
werden. Die betr. Besitzer werden hiermit um
baldige Einreichung der fraglichen Schuldscheineersuckt. *

Wiesbaden, den 17. Juni 1902.
Stadthauptkaste.

Schulgeld für die kaufmäunischo
Fortbildungs -Schule.

Zur Zahlung des Sckülgeldes pro 1. Semester
1902 für die kaufmännische Fortbildungs-Schule
innerbalb der nächsten8 Tage wird hierdurch
nochmals aukgefordert. *

Wiesbaden, den 17. Juni 1902.
Stadthauptkaffe.

Bekanntmachung^
Mittwoch , den 25 . Juni d. I .,

Nachmittags 6 Uhr, werden die hiesigen
Memeindc-Frühkirschen, circa 35 Ctr.,
öffentlich meistbietend versteigert. Der
Anfang wird am Dicinalweg nach Heßloch
gemacht. E 313

Kloppenheim , den 19. Juni 1902
Der Bürgermeister.

Schneider.

Xrud  int Verla, kn & vaelle >»el , iche» bo>.8 »4dru<Iere« tu (Btc«t>abnL

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Desellsehaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.56 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (SchneUfahrt
..Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.36 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bia
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7*/» Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- nnd Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Newyork, 19. Juni
9 Uhr Nm. von Neapel. S.-D. „Aller“ nach New-
York. 18. Juni 5 Uhr Nachm, von Horta. S.-D.
„Lahn“ nach Genua, 19. Juni 8 Uhr Nm. Horta
passirt. S.-D. „Kronp. Will,.“ nach Newyork,
56. Juni 6“/, Uhr Nm. von Cherbourg. D. „Rhein“
nach Bremen, 18. Juni 2 Uhr Nm. von Baltimore.
D. „Bremen“ nach Bremen, 19. Juni 12 Uhr
Mittags von Newyork. D. „Chemnitz“ nach
Baltimore, 18. Juni 4 Uhr Nachm, in Baltimore.
D. „Neckar“ nach Baltimore, 20. Juni 10 Uhr
Vm. Dover passirt. — Cuba-, Brasil- und La
Plata-Linicn: Norderney“ nach Vigo, Antw.,
Bremen, 18. Juni Las Palmas passirt. D. „Halle“
nach Lissabon, Rotterdam, Antwerpen, Bremen,
19. Juni St. Vincent passirt. D. „Aachen“ nach
Bahia. 18. Juni von Santos. D. „Heidelberg“
nach Brasilien, 18. Juni St. Vincent passirt. D.
„Crefeld“ nach La Plata , 18. Juni Dungeness
passirt. D. „Bonn“ nach Brasilien, 20. Juni
Queseant passirt. — Ost-Asien- und Australien-
Linien: D. „Prinzess Irene“ nach Bremen,
19. Juni von Antwerpen. D. „Pr.-R. Luitpold“
nach Hamburg, 18. Juni in Aden. D. „Preussen“
nach Bremen, 18. Juni von Penang. D. „Ham¬
burg“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach Hamburg,
20. Juni in Shanghai. D. „Prinz Heinrich“ nach
Ost-Asien, 18. Juni in Nagasaki. D. „Sachsen“
nach Ost-Asien, 20. Juni in Singapore. D.
„Königsberg“ nach Ost-Asien, 20. Juni Quessant
tassirt. D. „Bamberg“ nach Ost-Asien, 20.Juni
in Hamburg. D. „Weimar“ nach Bremen, 29. Juni
von Southampton. D. „Gera“ nach Australien,
20. Juni in Colombo. D. „Stuttgart “ nach
Australien, 20.Juni Gibraltar passirt. —Kadetten-
Schulschiff „Herzogin Sophie Charlotte“ nach
Bremen. 19. Juni Vlissincen passirt.
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